
Deutlich weniger Karies in der Bevöl-
kerung, gähnende Leere in vielen
Praxen, anstrengende Aufklä-

rungsarbeit für zunehmend kritische Patien-
ten, leere Solidartöpfe, zugenähte Geld-
börsen, Zahnarztpraxen wohin das Auge
reicht. Und natürlich stetiger medizinischer
Fortschritt.  
Tatsache ist: Die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen für Zahnärzte haben sich mas-
siv verschlechtert. Nicht nur, dass sich der
Praxisgewinn – bereinigt um Kaufkraftver-
lust – innerhalb von 25 Jahren halbiert hat
(2005 lt. KZBV erzielte die Einzelpraxis
durchschnittlich noch rund 115.000 Euro).
Auch das Gewinnspektrum hat sich verbrei-
tert: Es gibt Praxisinhaber, die jedes Jahr zu-
verlässig einen Gewinn von zweihundert-
tausend Euro und mehr erzielen. Gleichzei-
tig steigt die Zahl derer, die nur minimale
Gewinne und in Einzelfällen sogar Verluste
erwirtschaften. 

Die Tendenz
Der Alltag des spezialisierten Beraters zeigt
drei grundlegende Erkenntnisse: 
Erstens: Die Patientenzahlen sinken tenden-
ziell in jeder allgemeinzahnärztlich ausge-
richteten Praxis. Steigende Fallzahlen
und/oder hohe Praxisgewinne sind aus-
schließlich bei Behandlern mit profiliertem
Spezialgebiet und bewusst zukunftsorien-
tiert ausgerichteter Praxisführung festzu-
stellen. Konzeptionelle Schwächen können

hierbei bis zu einem gewissen Grad durch
ausgeprägte Kommunikationsstärke des
Praxisteams kompensiert werden. 
Zweitens: Die Gefahr der Zahlungsunfähig-
keit – über Jahrzehnte begrenzt auf die
Zahnarztgruppe mit ungesunder Affinität
zu Steuersparmodellen und pompösem Le-
bensstil – ist in der Breite deutlich gestiegen.
Der Markt bereinigt sich; ein Praxissterben
hat eingesetzt. Dies betrifft derzeit insbe-
sondere Praxen mit Fokus auf Kassenmedi-
zin und Prothetik. Entsprechende Alterspra-
xen mit geringen Fallzahlen sind inzwischen
annähernd unverkäuflich, da sich kein
Interessent finden lässt. Ein Zustand, der
vor Jahren noch völlig undenkbar schien.   
Drittens: Jede wirtschaftliche Krise kündigt
sich durch eindeutige Symptome an. Viele
betroffene Zahnärzte neigen jedoch zur
Schönfärberei der Situation und der vorher-
sehbaren Entwicklung. Die Anerkennung
der Realität wird verweigert. Hoffen statt
Handeln ist ein klassisches Verhaltensmus-
ter. Menschlich verständlich, in der Sache je-
doch fatal: Denn vergleichbar mit einer
ernsthaften Erkrankung gilt: Je früher die
Krise erkannt und zielführend gehandelt
wird, desto größer ist die Chance einer er-
folgreichen Existenzsicherung, also der
„vollständigen Heilung“. 

Das Praxiskonzept
Der Existenzsicherungsprozess hat zwei we-
sentliche Bestandteile. In jedem Fall alterna-
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Sanierung

Zukunftsperspektive
trotzt Überschuldung?

Als Zahnarzt in Deutschland war es über Jahrzehnte wunderbar auszu-
halten: Gesellschaftliche Anerkennung, viele willige Patienten im Warte-
zimmer, zahlreiche kariöse Zähne, diskussionsarme Therapieformen, aus-
kömmliche Kassenleistungen,  der eigene Lebensstandard beschwerdefrei,
die Zukunft sorglos. Diese Zeiten sind vorüber.

Dr. Carsten Wirth, Maike Klapdor

Dr. Carsten Wirth ist Rechtsanwalt
und Partner der kwm – kanzlei für
wirtschaft und medizin in Münster,
Berlin, Hamburg. Seit 1999 ist er als
Sanierungsberater tätig und wird re-
gelmäßig als Treuhänder und Insol-
venzverwalter bestellt. In diesen
Funktionen hat er in der Vergangen-
heit zahlreiche Moratorien und Insol-
venzplanverfahren begleitet. Ein
Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die
Krisenberatung von Heilberuflern. 

Maike Klapdor, Havixbeck, ist
Bankfachwirtin mit langjähriger Er-
fahrung als Kreditanalystin für Heil-
beruflerfinanzierungen. Ihr 2002 ge-
gründetes Unternehmen ist speziali-
siert auf die Existenzsicherung von
Zahnarztpraxen. Die KlapdorKollegen
Dental-Konzepte GmbH & Co. KG
entwickelt individuelle wirtschaftli-
che und finanzielle Problemlösun-
gen und gestaltet mit deren Umset-
zung positive Zukunftsperspektiven
für die zahnärztlichen Mandanten. 

die autoren:

Dr. Carsten Wirth 

Maike Klapdor



tivlos ist die Etablierung eines zukunftsfähi-
gen Praxiskonzeptes. Einige Praxen haben
hier nur geringen Handlungsbedarf, bei an-
deren liegt im Praxisalltag die Hauptursache
der wirtschaftlichen Krise, sodass ein Opti-
mierungsprozess angestoßen werden muss.
Die erfolgreiche finanzielle Sanierung fußt
auf angemessenen Honorargrößen und aus-
reichenden Praxisgewinnen. 

Die Sanierung
Hauptthema dieses Fachbeitrages ist der
zweite Bestandteil der Zukunftssicherung:
Die Lösungsfindung für aufgelaufene Schul-
den. Hierbei ist es ein Unterschied, ob zum
Beispiel  „nur“ die Kreditlinie regelmäßig
überzogen wird und Laborschulden zuneh-
men, oder vielleicht schon Zwangsmaßnah-
men der Gläubiger drohen.  Der branchen-

kundige Berater analysiert die Lage und de-
finiert das Krisenstadium. Auf dieser Basis
wird eine realistisch umsetzbare Entschul-
dungsstrategie entwickelt. 
Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten.
Für „leichtere Fälle“ können mit einer ver-
änderten Finanzierung sowie wenigen ef-
fektiven Zusatzmaßnahmen gute Ergeb-
nisse erzielt werden. Sofern die Situation als
akut existenzbedrohend eingestuft wird,
gibt es die Alternativen „außergerichtliche
Vergleichsführung“ und „Entschuldung
über das Insolvenz(plan)verfahren“. 
Es geht immer um die Zukunft und viel Geld.
Deshalb ist die professionelle Gestaltung
und Begleitung der Sanierung kein verzicht-
barer Luxus. Es handelt sich im Gegenteil
um eine ausgesprochen sinnvolle Investition
in den Erhalt der Existenzgrundlage für den
Zahnarzt und seine Familie. 
Die Veränderung des Finanzkonzeptes als
erste Möglichkeit der Sanierung zielt darauf
ab, die Schere zwischen Einnahmen und
Ausgaben schnell zu schließen, sodass sich
der Zahnarzt nach einer Übergangszeit
langfristig entschulden kann. Wichtig ist es,

ausreichenden Liquiditätsspielraum wäh-
rend der Sanierungsphase zu gewährleisten.
Zum Beispiel durch befristete Reduzierung
der Praxismiete, Motivation des Labors zur
finanziellen Unterstützung und Geduld, Li-
quidierung freier Vermögenswerte, befris-
tete Tilgungsfreistellung von Krediten oder
Vereinbarung eines Sanierungszinses mit
der Hausbank, Steuerstundung etc. Sobald
der Boden gefunden ist, also drohende Zu-
spitzung der Lage abgewendet wurde, be-
kommt die Verschuldung eine angemessene
Struktur. Der Kapitaldienst, das ist die
Summe aus Zins und Tilgung, wird hierbei
durch veränderte Kreditgestaltung der Leis-
tungsfähigkeit der Praxis angepasst. Dies
geht zum Beispiel durch Zusammenfassung
und Laufzeitstreckung von kurzfristigen
Verbindlichkeiten (Laborschulden, Ein-

kommensteuern, offene Rechnungen), Um-
schuldung/Neugestaltung von Darlehen,
vorzeitigen Abruf oder Verkauf von Lebens-
versicherungen, Beitragsfreistellungen –
also einen Strauß von konsolidierenden
Maßnahmen. 
Sofern die Analyse ergibt, dass eine voll-
ständige Rückführung der Schulden auf-
grund ihrer Gesamthöhe unrealistisch ist,
sollte vor dem Gang zum Insolvenzgericht
zunächst die zweite Möglichkeit, die
„außergerichtliche Vergleichsführung“, in
Angriff genommen werden. Der außerge-
richtliche Vergleich hat im Vergleich zur
Entschuldung im Insolvenz(plan)verfahren
verschiedene Vorteile. An erster Stelle sind
die wesentlich geringeren Kosten zu nennen,
da keine Kosten für den Insolvenzverwalter
und das Insolvenzgericht anfallen. Dieser
Vorteil kann an die Gläubiger weiterge-
reicht werden. Weiterhin ist ein außerge-
richtlicher Vergleich mit einer erheblich ge-
ringeren Publizität verbunden, da im Gegen-
satz zum Insolvenzverfahren keine Veröf-
fentlichungen notwendig sind. Die Gefahr
des häufig befürchteten Reputationsverlus-
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„Ziel sollte also ein frühzeitiger offensiver 
Umgang mit der Krisensituation sein, um die 

Möglichkeiten einer außergerichtlichen Sanierung
so groß wie möglich zu halten, denn der Erhalt des
Praxisbetriebes liegt im Interesse aller Beteiligten.“



tes ist damit geringer. Schließlich be-
hält der Zahnarzt seine Handlungs-
freiheit und ist im Tagesgeschäft
und im Umgang mit den Gläubigern
nicht auf die Weisungen des Insol-
venzverwalters angewiesen. 
Zudem muss er sich nicht mit dem
Problem auseinandersetzten, dass
bestimmte Rechtshandlungen im
Insolvenzverfahren von der Gläubi-
gerversammlung erst genehmigt
werden müssen. Er kann daher ge-
meinsam mit seinen Beratern we-
sentlich flexibler an den Lösungsan-
sätzen der Sanierung seines Betrie-
bes arbeiten.
Was aber zeichnet die außergericht-
liche Vergleichsführung nun aus?
Der außergerichtliche Vergleich hat
grundsätzlich einen Forderungsver-
zicht der Gläubiger zum Gegen-
stand. Auch sind Stundungsmo-
delle, die Freigabe von Sicherheiten
sowie eine Modifizierung der Si-
cherheiten möglich.
Aus den Erkenntnissen der oben ge-
nannten Analyse der Zahnarztpra-
xis kann dann in diesem Rahmen
den Gläubigern ein auf Ratenzah-
lung basierendes Tilgungsmodell
angeboten werden. Das Tilgungs-
modell endet nach einem über-
schaubaren Zeitraum, der maximal
der gesetzlichen (insolvenzrecht-
lichen) Entschuldungsdauer von
sechs Jahren entsprechen sollte und
mit einem Verzicht der Gläubiger
auf die Restforderungen endet.
Diese Vorgehensweise erfordert
zum Teil erhebliche Zugeständnisse
der Gläubiger. Diese Zugeständ-
nisse erreicht man in aller Regel nur
dadurch, dass man sich das Ver-
trauen der Gläubiger erarbeitet.
Diese Arbeit besteht neben einer
Vielzahl von Einzelgesprächen
darin, den Gläubigern die betriebs-
wirtschaftliche Analyse und die Fi-
nanzplanung in verständlicher und
transparenter Form vorzulegen und
zu erläutern. Letzteres wird von der
finanzierenden Bank ohnehin er-
wartet. Weiterhin wird man den
Gläubigern die Gründe der wirt-
schaftlichen Krise erläutern müssen
und aufgrund welcher Maßnahmen
eine erneute Krisensituation nicht
zu erwarten ist. Schließlich müssen

die Gläubiger von den Vorteilen 
der außergerichtlichen Sanierung
gegenüber dem Insolvenzverfahren
überzeugt werden. 
Diese Überzeugungsarbeit stößt
allerdings häufig dann an ihre Gren-
zen, wenn nicht nur unerhebliche
Rückstände bei den Sozialversiche-
rungsträgern und dem Fiskus aufge-
laufen sind. Man kann hier von dem
Sanierungshindernis, Steuerschul-
den und rückständiger Sozialversi-
cherungsbeiträge sprechen. Denn
Krankenkassen und Finanzämter
lassen sich zwar grundsätzlich auf
Ratenzahlungen ein, erwarten aber
in relativ kurzen Fristen die voll-
ständige Tilgung der Rückstände.
Ein Forderungsverzicht dieser Insti-
tutionen ist, mag er auch noch so
wirtschaftlich sinnvoll und alterna-
tivlos sein, in der Regel nicht zu er-
warten. Es besteht vielmehr noch
die Gefahr, dass diese Gläubiger sel-
ber einen Insolvenzantrag stellen
und somit die Pläne eines sorgsam
vorbereiteten Insolvenz(plan)ver-
fahrens unterlaufen. Überdies ist
damit die Gefahr der Strafbarkeit
des Zahnarztes wegen des Nichtab-
führens von Sozialversicherungs-
leistungen verbunden.
Ziel sollte also ein frühzeitiger of-
fensiver Umgang mit der Krisensi-
tuation sein, um die Möglichkeiten
einer außergerichtlichen Sanierung
so groß wie möglich zu halten, denn
der Erhalt des Praxisbetriebes liegt
im Interesse aller Beteiligten. Die
Verhandlungspartner sind deshalb
immer offen für tragfähige Kon-
zepte. Lastenverteilung, Privatbe-
darf, Erhalt der Motivation des
Zahnarztes, vor allem aber auch
gegenseitiges Vertrauen sind wich-
tige und sensible Aspekte in den
Verhandlungen. Durch Ehrlichkeit
und konstruktive Gesprächsfüh-
rung lässt sich in aller Regel mit den
Gläubigern ein Einvernehmen zur
sinnvollen Sanierungsstrategie her-
stellen. 
Damit ist die positive Zukunfts-
perspektive trotz Überschuldung
geschaffen. Die Entschuldung über
das Insolvenzplanverfahren ist
Gegenstand eines separaten Fach-
beitrages in der ZWP 11/06. 
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